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Nachrichtliche Übernahmen
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Teich
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GTGa1

JUGENDFREIZEITHEIM
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UMSPANNWERK

Ga 1

TGa 1

K

St

HOTEL

GAnl

Ga3St

TGa1

GGa1

GSt

Ga1

St

Anpflanzungen, Bindungen für Bepflanzungen, Schutz und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Flächen für den Gemeinbedarf

Oberirdische Hauptversorgungsleitungen

Flächen für Versorgungsanlagen,

sowie für Ablagerungen

Verkehrsflächen

T

Öffentliche und private Grünflächen

Fläche für Wald

Wasserfläche

PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

ÖFFENTLICHE PARKANLAGE

g

ED

E

O

WR

WA

WB

MD

MI

MK

GE

GI

SO

Sonstige Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

3,0

bis

WR

0,8

60,

9

Flur 10

96

49A

z.B.

z.B.

Schornstein

Zaun, Hecke

-II

Unterirdisches Bauwerk

mit Geschosszahl und Durchfahrt

Hochspannungsmast

in Meter über NHN    z.B.

Parkhaus

GrundstücksnummerLaubbaum, Nadelbaum

Wirtschafts-, Industriegebäude

Geländehöhe, Straßenhöhe

Naturdenkmal (Laub-, Nadelbaum)

oder Garage

Wohn- oder Öffentliches Gebäude

Gewässer

Brücke

Straßenbegrenzungslinie

Baulinie, Baugrenze

Flurstücksnummer; Flurnummer

Gemarkungsgrenze

Bordkante

Ortsteilgrenze

Bezirksgrenze

Landesgrenze (Bundesland)

Mauer, Stützmauer

V

Flurgrenze

auch

Linie zur Abgrenzung des

(§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

mit Angabe der Geschosse

z.B.

z.B.

z.B.

12,4 m über Gehweg

49,5 m über NHN

46,0 m bis 49,5 m über NHN

124,5 m über NHN

z.B.

z.B.

Garage

Kinderspielplatz

Tiefgarage

Geschützter Landschaftsbestandteil

Gemeinschaftsstellplätze

Besonderer Nutzungszweck von Flächen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

Gemeinschaftstiefgaragen

Naturschutzgebiet

Landschaftschutzgebiet

Naturdenkmal                  

Gebäude

Stellplatz

Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt

Stellplätze

Tiefgaragen

belastende Flächen

Gemeinschaftsgaragen Gemeinschaftsanlagen

Garagengebäude mit Dachstellplätzen

Garagen

Arkade

N.D.

D

N

L

LB

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

mit Angabe der Geschosse

z.B.

Tiefstraße

Künftige Industriebahn (in Aussicht genommen)

Brücke

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich

mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9

Abs. 1a Baugesetzbuch

(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Umgrenzung von Flächen für

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

des Bebauungsplanes

Wasserschutzgebiet (Grundwassergewinnung)

Straßenbahn

Wasserfläche

Bahnanlage

Hochstraße

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

GW

 400 m² bis 500 m²

0,7

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Umgrenzung der Flächen für

Bäumen

Anpflanzen von

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,

Hochspannungsleitung

sonstigen Bepflanzungen

Private Verkehrsfläche

öffentliche Parkfläche

Straßenverkehrsfläche

z.B.

z.B.

Gasdruckregler

sonstigen Bepflanzungen

Trafostation
z.B.

als Mindest- und Höchstmaß

(§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB)

als Mindest- und Höchstmaß

als Höchstmaß

als Höchstmaß

Geschossfläche

Wohnungen

Beschränkung der Zahl der

Geschossflächenzahl

Baumassenzahl

Sonstiges Sondergebiet

Baumasse

Sondergebiet (Erholung)

Industriegebiet

Gewerbegebiet

Kerngebiet

Mischgebiet

Dorfgebiet

Besonderes Wohngebiet

Allgemeines Wohngebiet

Reines Wohngebiet

Kleinsiedlungsgebiet

(§11 BauNVO)

0,5

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

4000 m³

500 m²

z.B.

z.B.

1,2

2Wo

(§ 4a BauNVO)

(§10 BauNVO)

(§ 9 BauNVO)

(§ 8 BauNVO)

(§ 7 BauNVO)

(§ 6 BauNVO)

(§ 5 BauNVO)

(§ 4 BauNVO)

(§ 3 BauNVO)

(§ 2 BauNVO)

Flurstücksgrenze

z.B.

z.B.

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur

Sträuchern

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Bäumen

Erhaltung von

Bereich ohne Ausfahrt

Bereich ohne Einfahrt

Straßenbegrenzungslinie

Sträuchern

Straßenseite

Straßenseite

Straßenseite

als Mindest- und Höchstmaß

als Mindest- und Höchstmaß

Nur Einzelhäuser zulässig

Nur Hausgruppen  zulässig

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

als Höchstmaß

Baulinie

Geschlossene Bauweise

Baugrenze

Grundflächenzahl

Grundfläche

Zahl der Vollgeschosse

zwingend

Offene Bauweise

(§ 23 Abs. 2 Satz 1 BauNVO)

z.B.

z.B.

z.B.

53,5 m über NHN

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

100 m²

z.B.

und für die Erhaltung

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen

Immissionsschutzgesetzes

Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen

Sichtfläche

Höhenlage bei Festsetzungen (in Meter über NHN)                   z.B.

E

Gesamtanlage (Ensemble), die dem

Denkmalschutz unterliegen

35,4

z.B.

z.B.

mit Geschosszahl

Zeichenerklärung

Bebauungsplan 12-50a

für eine südwestliche Teilfläche des Flughafens Berlin-Tegel

"Otto Lilienthal" zwischen dem Terminalgelände, den

Kleingartenanlagen "Vor den Toren Feld I und II", "Neuland I

und II", "Mäckeritzwiesen" und der Verlängerung ihrer

westlichen Grenze bis zur südlichen Rollbahn des Flughafens

und dem Flugfeld nördlich der südlichen Rollbahn

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Tegel

Aufgestellt: Berlin, den 22.10.2018

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Abteilung II

Abteilungsleiter

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 05.11.2018 bis einschließlich 27.12.2018 öffentlich ausgelegt.

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat dem Bebauungsplan mit Deckblättern vom 28.05.2020 und vom 03.03.2021

am 19.08.2021 zugestimmt.

Berlin, den 16.09.2021

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Abteilung II

Abteilungsleiter

Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 9 Abs. 3, § 8 Abs. 1 und

§ 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den 02.12.2021

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Senator

Planunterlage

G

für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

SO

Fläche für die Landwirtschaft

Flächen für Sport- und Spielanlagen

H

D

WS

GF

GF OK

BM

III

OK

V

III - V

GR

(z.B. Tiefgarage)

TH

FH

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt

Nur Doppelhäuser zulässig

Traufhöhe

Firsthöhe

Oberkante

zwingend

als Höchstmaß

(§ 23 Abs. 3 Satz 1 BauNVO)

z.B.

z.B.

z.B.

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende Stoffe

nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Erhaltungsbereich

D

OK

MUUrbanes Gebiet
(§ 6a BauNVO)

Umfanges von Abweichungen

Die Verordnung ist am 18.12.2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 1350 verkündet worden.

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.

Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).
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Zu diesem Bebauungsplan gehört

ein Grundstücksverzeichnis.

N

Planunterlage: Flurkarte / Messungen

Stand: Dezember 2017 (Aktualisierung Flurkarte 12.12.2017)

Lagesystem: Koordinatensystem Soldner Berlin Netz 88

Die vermessungstechnische und liegenschaftsrechtliche

Richtigkeit wird bescheinigt.

Öffentl.best.Verm.-Ing.  

   Koordinatenverzeichnis:

   Punkt Nr.        Y              X

  1      16123.48    25374.42

 2      16275.88    25398.19

 3      16280.91    25366.39

  4      16907.45    25464.12

  5      16917.71    25458.02

 6      16931.96    25457.50

  7      17297.62    25003.77

  8      17169.22    24900.29

 9      17161.74    24875.42

Textliche Festsetzungen

1. Art der Nutzung

1.1 In dem sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Feuerwehr/BFRA sind Anlagen für Bildung

und kulturelle Nutzung, Anlagen der Verwaltung sowie Dienstleistungsbetriebe für Veranstaltungen,

Messen und Ausstellungen allgemein zulässig.

1.2 In dem sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Feuerwehr/BFRA sind Gewerbebetriebe

aller Art, die nicht aufgrund der textlichen Festsetzung Nr. 1.1 zulässig sind, und öffentliche Betriebe

sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude und Anlagen für sportliche Zwecke nur

ausnahmsweise zulässig.

1.3 In dem sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Feuerwehr/BFRA im räumlichen

Geltungsbereich des Bebauungsplans 12-50a sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig,

deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN

45691:2006-12 weder tags (06.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) überschreiten.

LEK,tags LEK,nachts

Sondergebiet 58 dB(A) 44 dB(A)

Für die im Bebauungsplan dargestellten Richtungssektoren A, C und E erhöhen sich die

Emissionskontingente LEK,i tags bzw. nachts um folgende Zusatzkontingente LEK,zus,k:

Richtungssektor k Anfang Ende LEK,zus,tags LEK,zus,nachts

A 25° 78° 0 dB(A) 3 dB(A)

B 78° 100° 0 dB(A) 0 dB(A)

C 100° 227° 0 dB(A) 3 dB(A)

D 227° 271° 0 dB(A) 0 dB(A)

E 271° 25° 6 dB(A) 5 dB(A)

Sektorengrenze in Grad (°); 0° ist Norden, Uhrzeigersinn, Bezugspunkt: x = 3.383.676 y = 5.824.080,

Koordinatensystem UTM/ETRS 89 (entspricht x = 25.310,2 und y = 16.857,7 im Koordinatensystem

Soldner Berlin Netz 88).

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit der Betriebe oder der Anlagen erfolgt nach DIN

45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte im

Richtungssektor k jeweils LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist.

1.4 In den Gewerbegebieten sind nur forschungs- und technologieorientierte Gewerbebetriebe allgemein

zulässig, dazu gehören auch forschungs- und technologieorientierte Dienstleistungsbetriebe.

1.5 In den Gewerbegebieten können die unter § 8 Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung fallenden

Gewerbebetriebe aller Art, die nicht aufgrund der textlichen Festsetzung Nr. 1.4 zulässig sind, und

öffentliche Betriebe sowie die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 (Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude) der

Baunutzungsverordnung genannten Nutzungen ausnahmsweise zugelassen werden.

1.6 In den Gewerbegebieten sind unzulässig:

- Lagerhäuser und Lagerplätze nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung. Anlagen dieser Art

für betriebseigene Zwecke bleiben hiervon unberührt;

- Speditionsbetriebe;

- Tankstellen;

- Anlagen für sportliche Zwecke;

- Bordelle und bordellähnliche Betriebe.

1.7 In den Gewerbegebieten können Vergnügungsstätten ausnahmsweise zugelassen werden. Dies gilt

nicht für Spielhallen, Wettbüros und die Schaustellung von Personen (z.B. Sex- und Live-Shows sowie

Video- oder ähnliche Vorführungen); Einrichtungen dieser Art sind unzulässig.

1.8 In den Gewerbegebieten und dem sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Feuerwehr/BFRA

sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Ausnahmsweise können Einzelhandelsbetriebe zugelassen

werden, die der Versorgung des Gebietes dienen oder die einem Produktions-, Verarbeitungs- oder

Reparaturbetrieb funktional zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich

untergeordnet sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter

verarbeitete Produkte zu veräußern.

2. Weitere Arten der Nutzung

2.1 Die Einteilung der Verkehrsflächen ist, mit Ausnahme der textlichen Festsetzung Nr. 4.3, nicht

Gegenstand der Festsetzung.

2.2 In den Gewerbegebieten sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der

Verbindungsstraße sowie der in Aussicht genommenen Westlichen Trapezstraße und der

Ost-West-Straße Stellplätze und Garagen im Sinne von § 12 Abs. 1 Baunutzungsverordnung und

Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 Baunutzungsverordnung unzulässig.

3. Immissionsschutz

3.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nur die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als

Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist,

dass die Massenströme von Schwefeldioxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den

Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind.

4.4 In den Gewerbegebieten und dem sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Feuerwehr/BFRA

darf die Dachneigung nicht mehr als 15° betragen. Die Dachflächen sind mit Trocken- und Magerrasen

sowie einer Wiesen- und Staudenflur im Verhältnis von 60:40 zu begrünen (Biodiversitätsdach). Die

Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Der durchwurzelbare Teil des

Dachaufbaus muss mindestens 0,18 m betragen. Dies gilt nicht für Bestandsgebäude, Solaranlagen,

technische Einrichtungen, Belichtungsflächen und Dachterrassen. Die Dachflächen sind mit einem

Mindestanteil von 50 % zu begrünen.

4.5 In den Gewerbegebieten GE 1, GE 2 und GE 5 sind die Befestigungen von Fuß- und Radwegen in wasser-

und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde

Befestigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.

4.6 In den Gewerbegebieten GE 1, GE 2 und der Fläche ABCDA sind für die anfallenden Niederschlagswässer

Versickerungssysteme anzulegen. Die Niederschlagswässer sind zu versickern und die

Versickerungsanlagen sind zu begrünen, sofern wasserwirtschaftliche Belange oder

Bodenverunreinigungen dem nicht entgegenstehen.

5. Sonstige Festsetzungen

5.1 Die Flächen E und F sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.

5.2 In den Gewerbegebieten und dem sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Feuerwehr/BFRA

sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig.

5.3 In den Gewerbegebieten GE 6, GE 7 und GE 8 sind Einfriedungen nicht zulässig. Einfriedungen für

technische Anlagen sowie für Ver- und Entsorgungsflächen sind in den Gewerbegebieten GE 6, GE 7 und

GE 8 nur ausnahmsweise zulässig.

5.4 In den Gewerbegebieten sind die Fassaden baulicher Anlagen entlang den Verkehrsflächen im

Erdgeschoss mit einem Glasanteil von mindestens 40 vom Hundert auszubilden. Dies gilt nicht für

Bestandsgebäude.

5.5 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen

Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art

enthalten, außer Kraft.

3.2 In den Gewerbegebieten sind auf den Teilflächen GE 1, GE 2, GE 3, GE 4, GE 5, GE 6, GE 7 und

GE 8 im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 12-50a nur Vorhaben (Betriebe und

Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente

LEK nach DIN 45691:2006-12 weder tags (06.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 06.00 Uhr)

überschreiten.

LEK,tags LEK,nachts

Gewerbegebiet GE 1 57 dB(A) 40 dB(A)

Gewerbegebiet GE 2 55 dB(A) 39 dB(A)

Gewerbegebiet GE 3 60 dB(A) 44 dB(A)

Gewerbegebiet GE 4 60 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet GE 5 58 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet GE 6 60 dB(A) 47 dB(A)

Gewerbegebiet GE 7 60 dB(A) 47 dB(A)

Gewerbegebiet GE 8 60 dB(A) 46 dB(A)

Für die im Bebauungsplan dargestellten Richtungssektoren A, C und E erhöhen sich die

Emissionskontingente LEK,i tags bzw. nachts um folgende Zusatzkontingente LEK,zus,k:

Richtungssektor k Anfang Ende LEK,zus,tags LEK,zus,nachts

A 25° 78° 0 dB(A) 3 dB(A)

B 78° 100° 0 dB(A) 0 dB(A)

C 100° 227° 0 dB(A) 3 dB(A)

D 227° 271° 0 dB(A) 0 dB(A)

E 271° 25° 6 dB(A) 5 dB(A)

Sektorengrenze in Grad (°); 0° ist Norden, Uhrzeigersinn, Bezugspunkt: x = 3.383.676 y = 5.824.080,

Koordinatensystem UTM/ETRS 89 (entspricht x = 25.310,2 und y = 16.857,7 im Koordinatensystem

Soldner Berlin Netz 88).

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit der Betriebe oder der Anlagen erfolgt nach DIN

45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte im

Richtungssektor k jeweils LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist.

4. Grünfestsetzungen

4.1 In den Gewerbegebieten sind ebenerdige Stellplätze durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu

gliedern. Je vier Stellplätze ist ein Baum mit einem Mindeststammumfang von 16 cm zu pflanzen.

Dabei sind Baumscheiben in einer Größe von mindestens 4,5 m² herzustellen, deren Breite 2,0 m nicht

unterschreiten darf. Es sind die Baumarten gemäß der beigefügten Pflanzliste zu verwenden. Die

Bepflanzungen sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang nachzupflanzen.

4.2 In den Gewerbegebieten ist pro angefangener 1.000 m² Grundstückfläche mindestens ein Baum mit

einem Mindeststammumfang von 16 cm zu pflanzen. Es sind die Baumarten gemäß der beigefügten

Pflanzliste zu verwenden. Die Bepflanzungen sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang

nachzupflanzen.

4.3 Innerhalb der Straßenverkehrsflächen sind als Ausgleich im Sinne von § 1a Abs. 3 des

Baugesetzbuchs folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Innerhalb der Verkehrsflächen der Weststraße sind zwei Baumreihen, bestehend aus insgesamt

mindestens 36 Bäumen mit einem Mindeststammumfang von 16 cm, zu pflanzen und zu erhalten.

- Innerhalb der Verkehrsflächen der Westlichen Parallelstraße sind zwei Baumreihen, bestehend aus

insgesamt mindestens 81 Bäumen mit einem Mindeststammumfang von 16 cm, zu pflanzen und zu

erhalten.

- Innerhalb der Verkehrsflächen der Hangarstraße West ist eine Baumreihe, bestehend aus

insgesamt mindestens 30 Bäumen mit einem Mindeststammumfang von 16 cm, zu pflanzen und zu

erhalten.

- Innerhalb der Verkehrsflächen der Verbindungsstraße sind zwei Baumreihen, bestehend aus

insgesamt mindestens 27 Bäumen mit einem Mindeststammumfang von 16 cm, zu pflanzen und zu

erhalten.

- Innerhalb der Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Fuß- und Radwegebereich“

ist eine Baumreihe, bestehend aus insgesamt mindestens 18 Bäumen mit einem

Mindeststammumfang von 16 cm, zu pflanzen und zu erhalten.

- Es sind die Baumarten gemäß der beigefügten Pflanzliste zu verwenden.

Die Maßnahmen im Sinne des § 1a Abs. 3 des Baugesetzbuchs werden gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 des

Baugesetzbuchs den Baugrundstücken und den öffentlichen Straßenverkehrsflächen zugeordnet.

Hinweise

Zu diesem Bebauungsplan gehört als Bestandteil die Pflanzliste vom 08.07.2016.

Auf vegetativ angelegten Flächen wird im Sinne der Tegeler Stadtheide die Verwendung von Arten der

folgenden Pflanzliste empfohlen:

- Heidekraut (Calluna vulgaris)

- Heidekraut (Erica spec.)

- Mauerpfeffer (Sedum acre)

- Silbergras (Corynephorus canescens)

- Schaf-Schwingel (Festuca spec.)

- Gemeine Grasnelke (Armeria maritima)

- Sand-Thymian (Thymus serpyllum)

- Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum)

- Rot-Straußgras (Agrostis capillaris)

- Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa)

- Pillen-Segge (Carex pilulifera)

- Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum)

- Storchschnabel (Geranium spec.)

- Schnee-Marbel (Luzula nivea)

- Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa)

- Wald-Hainsimse (Luzula sylvatica)

- Schatten-Segge (Carex umbrosa)

- Vogelfuß-Segge (Carex ornithopoda)

- Berg-Segge (Carex montana)

- Wildtulpe (Tulipa sylvestris)

- Blaustern (Scilla spec.)

Die DIN 45691:2006-12 wird in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zur Einsichtnahme

bereitgehalten.
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 gez. Kühne

Berlin, den 12.10.2018

 gez. Ruth

 gez. Kühne

 gez. Scheel

Abzeichnung

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Abzeichnung

mit dem Inhalt der Urschrift des Bebauungsplans 12-50a,

festgesetzt am 02.12.2021, übereinstimmt.

Berlin, den 10.03.2022

Dipl.-Ing. Manfred Ruth

Öffentl.best.Verm.-Ing.

Zu diesem Bebauungsplan gehören die Deckblätter vom

28.05.2021 und vom 03.03.2021

(in diese Abzeichnung eingearbeitet).

 gez. Ruth


